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 Liebe Mandantinnen und Mandanten, liebe Partnerinnen und Partner,
 lieber Leserinnen und Leser,

Deutschland hat gewählt: Die Union ist erwartungsgemäß stärkste Kraft geworden und 
Angela Merkel wird eine weitere Amtsperiode die Geschicke der Bundesrepublik lenken. 
Es ist ganz offensichtlich der Wunsch nach Beständigkeit und Besonnenheit, der den 
Ausschlag dafür gegeben hat. Es ist der Ausdruck des Bedürfnisses, bei all der Veränderung, 
die wir Tag für Tag erleben, Konstanz zu erhalten und Kontinuität zu gewährleisten - 
sei sie auch noch so fragil.

Die Entwicklungen im unternehmerischen Mittelstand könnten dem kaum diametraler 
gegenüberstehen. Die Banken geben nach wie vor Kredite in beträchtlicher Höhe an den 
Mittelstand aus und die durchschnittliche Eigenkapitalquote befindet sich weiterhin im 
Aufwärtstrend. Insbesondere die mittelständischen Unternehmen fordern dadurch von all 
ihren Beschäftigten ein hohes Maß an Veränderungsbereitschaft. Beständigkeit und 
Konstanz treten in den Hintergrund, weil sie schnell als Stagnation oder gar Rückschritt 
(fehl)interpretiert werden. 

Hinzu tritt noch, trotz aller Unvorhersehbarkeit der Zukunft, eine Gewissheit: Die Digitali-
sierung wird die Veränderungsgeschwindigkeit und damit das Erfordernis der Verände-
rungsbereitschaft in den kommenden Jahren noch exponentiell erhöhen.

Die Kunst wird es zukünftig also sein, eine gesunde Balance zwischen der Veränderungs-
geschwindigkeit der Welt und der Veränderungsbereitschaft der Menschen zu finden, mit 
denen wir unsere Unternehmen weiterentwickeln und zukunftsfähig machen möchten. 
Und dabei sollten wir alle unbedingt berücksichtigen, was die Bundestagswahl uns vor 
Augen geführt hat: In den meisten von uns schlummert der Wunsch nach - zumindest 
einer gewissen -  Beständigkeit und Konstanz.

Diese Herausforderung möchten wir gemeinsam mit Ihnen in den nächsten Jahren weiterhin 
angehen: als beständiger, aber auch veränderungsbereiter Partner an Ihrer Seite.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen dieses Newsletters.

Dr. Philip Reimann, Steuerberater, Rechtsanwalt, Partner
preimann@dierkes-partner.de

Grußwort
Inhaltsverzeichnis

    Newsletter 3/2017              3

Haftungsfalle Durchschnittslohn   Seite    4
Entgeltfortzahlungen richtig berechnen

Herabsetzung von Steuervorauszahlungen Seite    6
Der gefährliche Liquiditätsvorteil

Europaweite Zusammenarbeit    Seite    9
Das „Advoselect“-Frühjahrstreffen in Lübeck

Golfen für den guten Zweck    Seite  10
DP schwingt die Schläger

Zusammen läuft es sich am besten   Seite  11
Der Mopo-Staffellauf 2017 zugunsten des Hamburger Stadtparks

Geringfügige Beschäftigungen – Teil 2  Seite  14
Gestaltungsmöglichkeiten nutzen!

Mit Rad und Tat      Seite  18
Dierkes Partner bei den Cyclassics 2017

Namensnutzung im Konzern    Seite  19
Auch nach dem BMF-Schreiben bleiben viele Fragen offen

Haftungsrisiken in einem Verein   Seite  23
Die Pflichten eines Vorstandsmitgliedes

Ein Blick hinter die Kulissen    Seite  26
Unsere Nachwuchskräfte

Steuerberatung für das Gesundheitswesen Seite  28
Sie haben Medizin studiert – wir studieren Steuern, Recht und 

Wirtschaftlichkeit ...

Maritimer Betriebsausflug 2017   Seite  30
In DP-Shirts an die See!

Wir haben Grund zum Feiern    Seite  32
Unsere Jubilare und Absolventen



4 Newsletter 3/2017

Berechnung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall

Anders als bei der Berechnung des Urlaubsentgelts gibt es bei der Berechnung des 
fortzuzahlenden Entgelts im Krankheitsfall keine feste Berechnungsformel. Der Arbeit-
nehmer soll das Entgelt erhalten, das er ohne die Arbeitsunfähigkeit erhalten hätte. 
Werden neben oder anstatt des Grundlohns oder Gehalts leistungsbezogene Entgelte 
sowie Zulagen oder Zuschläge gezahlt, müssen diese Entgelte auch während der 
Arbeitsunfähigkeit fortgezahlt werden. Dies gilt ebenfalls für den Arbeitgeberzuschuss 
zu den Vermögenswirksamen Leistungen.

Als Ausgangszeitraum sollte im Allgemeinen ein repräsentativer Zeitraum zugrunde gelegt 
werden, der die für den betroffenen Arbeitnehmer übliche Vergütung widerspiegelt. 

Tipp: Eine einfache Methode ist die Ermittlung des Durchschnitts der einzubeziehenden 
Entgelte pro Arbeitstag der letzten drei Lohnabrechnungszeiträume. Den sich so ergebenden 
Betrag können Sie mit der Zahl der wegen Krankheit ausgefallenen Arbeitstage multiplizieren. 

Praxishinweis: In Bezug auf die in die Durchschnittslohnberechnung einzubeziehenden 
Vergütungsbestandteile können in Tarifverträgen oder Betriebsvereinbarungen 
abweichende Regelungen getroffen werden. Um im Falle einer Prüfung sicherzugehen, 
sollten Sie auch die Berechnungsweise des fortzuzahlenden Entgelts im Krankheitsfall 
in einer Betriebsvereinbarung festlegen. Das erspart Ihnen außerdem potentielle 
Meinungsverschiedenheiten mit Ihren Arbeitnehmern. 

Haftungsfalle Durchschnittslohn
Entgeltfortzahlungen richtig berechnen

 Bei den Prüfungen der Deutschen Rentenversicherung steht insbesondere 
auch die Berechnung des fortgezahlten Entgelts während Urlaub, Krankheit und sonstiger 
bezahlter Freistellung regelmäßig im Fokus. Denn bei der Berechnung der Vergütungen 
im Fortzahlungsfall unterlaufen den Arbeitgebern immer wieder unbewusst Fehler. Das 
kann in einer Prüfung zu hohen Nachzahlungen führen. 

Was viele Arbeitgeber nicht wissen: Die Berechnung des Durchschnittslohns bei Krankheit, 
Urlaub oder bezahlter Freistellung ist nicht nur bei Stundenlohnempfängern anzuwenden.

Berechnung des Urlaubsentgelts

Arbeitnehmer – auch Aushilfen und Minijobber – haben Anspruch auf bezahlten Urlaub. 
Dabei berechnet sich das zu zahlende Entgelt gemäß § 11 BUrlG nach der Vergütung, 
die der Arbeitnehmer in den letzten 13 Wochen vor Urlaubsbeginn bezogen hat. Es sind 
alle Vergütungsbestandteile, die der Arbeitnehmer regelmäßig erhält, in die Berechnung 
einzubeziehen. Dazu gehören der Grundlohn für die geleistete Arbeit, Erschwernis-, 
Gefahren- und Leistungszulagen, aber auch Zuschläge für Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit 
und Provisionen. 

Nicht einzubeziehen sind Vergütungen und Zuschläge für Mehrarbeit, der Arbeitgeber-
zuschuss zu den Vermögenswirksamen Leistungen sowie einmalige Sonderzahlungen 
und Leistungen ohne Bezug zur Arbeitsleistung wie zum Beispiel Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld, das 13. Gehalt oder Jubiläumszuwendungen.

Bei der Berechnung des durchschnittlichen Arbeitslohns pro Arbeitstag kann der Arbeitgeber 
die sich ergebende Summe nun aus Vereinfachungsgründen bei einer Fünf-Tage-Woche 
durch 65 Arbeitstage und bei einer Sechs-Tage-Woche durch 72 Arbeitstage dividieren. 
Der sich ergebende Arbeitslohn pro Tag ist dann je genommenem Urlaubstag zu vergüten.

Praxis

Berechnungsbeispiel:
Ein Arbeiter hat in den letzten 13 Wochen vor Urlaubsbeginn einen Lohn von 
insgesamt € 4.300,00, inklusive des Grundlohns und der Erschwernis- und Ge-
fahrenzulage, erhalten. Er nimmt insgesamt 20 Arbeitstage seines Urlaubsan-
spruchs und arbeitet regulär 5 Tage pro Woche. Sein Urlaubsentgelt je Arbeitstag 
berechnet sich wie folgt:

Durchschnittlicher Tagesverdienst: 
€ 4.300,00 / 65 Arbeitstage (das entspricht 13 Wochen zu 5 Arbeitstagen) = € 66,15

Bei 20 Urlaubstagen ergibt sich folgendes Urlaubsentgelt: 
20 Urlaubstage × € 66,15 = € 1.323,00 Urlaubsentgelt

      Ihr Ansprechpartner
  in Lüneburg:

    Sebastian Franz, Steuerberater
    sfranz@dierkes-partner.de
    04131 - 7499 - 0

      Ihre Ansprechpartnerin
  in Hamburg-City und Hamburg-Harburg:
    Sabine Boldt, Steuerfachangestellte,     
    Personalfachkauffrau
    sboldt@dierkes-partner.de
    040 - 36156 - 138
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Strafrechtlich-relevantes Verhalten

Nun ist es zur Mode geworden, die Vorauszahlungen herabsetzen zu lassen, um sich 
kurzfristig wie rechtswidrig einen Steuervorteil zu verschaffen. Zwei Konstellationen 
kommen in Betracht: Entweder gibt der Steuerpflichtige bereits für das Vorjahr eine 
unrichtige Jahressteuererklärung ab, um die Steuer und die Vorauszahlungen zu niedrig 
festsetzen zu lassen. Im Jahr darauf berichtigten die Steuerpflichtigen die fehlerhaften 
Angaben per Selbstanzeige. Der Liquiditätsvorteil verdoppelt sich, weil zwei Jahre 
betroffen sind. Oder der Steuerpflichtige stellt im laufenden Jahr einen Antrag auf 
Herabsetzung der festgesetzten Vorauszahlungen und täuscht so hinsichtlich der 
Gewinnerwartungen eines Veranlagungszeitraums.

Diese Kunstgriffe erfüllen den Straftatbestand der Steuerhinterziehung. Der Steuer-
pflichtige hat bewusst und unter Vorspiegelung falscher Tatsachen einen vorübergehenden 
Steuervorteil erlangt, also Steuern auf Zeit verkürzt. Denn erst durch die Abgabe der 
korrekten Jahressteuererklärung berichtigt er die ursprünglich falschen Angaben und 
entrichtet seine Steuern in voller Höhe. Gerade diese Steuerverkürzungen auf Zeit sind 
jüngst in den Fokus der Steuerfahndung geraten. 

Selbstanzeige

Der Steuerpflichtige hat jedoch immer noch die Möglichkeit, die goldene Brücke in die 
Straffreiheit zu beschreiten. Denn grundsätzlich sieht die Finanzverwaltung in der Abgabe 
der richtigen Jahressteuererklärung eine strafbefreiende Selbstanzeige. 

Allerdings ist bei der Einreichung der Jahressteuererklärung einiges zu beachten, um 
tatsächlich Straffreiheit zu erlangen. In den letzten Jahren sind die Anforderungen an 
eine strafbefreiende Selbstanzeige durch den Gesetzgeber erheblich verschärft 
worden. In der Selbstanzeige müssen alle im Zeitpunkt der Abgabe noch nicht strafrechtlich 
verjährten Steuerhinterziehungen offenbart werden. Die damit in Zusammenhang 
stehenden fehlerhaften oder unterlassenen Angaben müssen vollständig korrigiert bzw. 
nachgeholt werden. Nur dann ist die Selbstanzeige wirksam. Weitere Nachbesserungen 
sind danach nicht mehr möglich. Der Steuerpflichtige hat also nur einen Schuss, und 
der muss sitzen. 

6 Newsletter 3/2017

Herabsetzung von Steuervoraus-
zahlungen
Der gefährliche Liquiditätsvorteil

 Es kommt vermehrt vor, dass findige Steuerpflichtige sich durch Herabsetzung 
ihrer Steuervorauszahlungen einen vorübergehenden Liquiditätsvorteil verschaffen wollen. 
Dem Finanzamt gegenüber wird ein gesunkenes Einkommen behauptet. Die Voraus-
zahlungen werden herabgesetzt. In der Jahressteuererklärung wird das korrekte 
Einkommen erklärt. Die fällige Nachzahlung entspricht der Tilgung des staatlich gewährten 
zinslosen Darlehens. Diesen Tricksereien ist die Steuerfahndung nun unmittelbar auf 
der Spur.

Einige Steuerarten – insbesondere die Einkommensteuer – kennen die unterjährige 
Steuerentrichtung in Form von Vorauszahlungen. Die Vorauszahlungen bemessen sich 
dabei in der Regel nach der Höhe der Steuerbelastung des Vorjahres. Die Jahressteu-
ererklärung dient somit zum einen als Ermittlungsgrundlage für die Steuerbelastung 
im abgelaufenen Veranlagungszeitraum und wird zum anderen für die Festsetzung der 
aktuellen Vorauszahlungen benötigt. 

Herabsetzung der Vorauszahlungen

Nun kann der Steuerpflichtige die Höhe der Vorauszahlungen selbst beeinflussen. Er 
hat die Möglichkeit, beim Finanzamt einen Antrag auf Herabsetzung der Vorauszahlungen 
zu stellen. Ein solcher Antrag wird aber eigentlich nur dann bewilligt, wenn die Gewinner-
wartung des Steuerpflichtigen tatsächlich im Nachhinein gesunken ist. Die Finanzver-
waltung prüft diese Behauptungen jedoch bestenfalls sporadisch auf ihre Richtigkeit.

Praxis
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Relevanz für die Steuerfahndung

Doch selbst, wenn der Steuerpflichtige durch die Abgabe der korrigierten Jahressteuer-
erklärung der Strafverfolgung entgehen sollte, treffen ihn erhebliche finanzielle Folgen. 
Die Finanzverwaltung verlangt auf den vorübergehend verkürzten Steuerbetrag Zinsen 
in Höhe von 0,5 Prozent pro Monat! Der Zinslauf beginnt im Zeitpunkt der Verkürzung 
und endet erst mit vollständiger Zahlung der verkürzten Beträge.

Handlungsempfehlung

Da aufgrund der neueren Rechtsprechung damit zu rechnen ist, dass Steuerverkürzungen 
auf Zeit verstärkt verfolgt werden, kann nur abgeraten werden, sich auf diese Weise 
Liquidität zu beschaffen. Liegt jedoch eine Steuerverkürzung vor, müssen die Erklärungen 
schnellstmöglich berichtigt werden. Dabei hilft der sachkundige Berater.

Europaweite Zusammenarbeit
Das „Advoselect“-Frühjahrstreffen in Lübeck

 Während in manchen Ländern Europas über nationale Abschottung nachgedacht 
wird, setzen die Mitgliedskanzleien des europaweiten Netzwerks „Advoselect“ weiter klar 
auf eine enge grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Das wurde auf dem „Advoselect“-
Frühjahrstreffen deutlich, das in diesem Jahr in Lübeck stattfand.

„Viele Unternehmer erwarten heute zu Recht von ihren Anwälten, dass sie einerseits die 
Wirtschaft vor Ort mit ihren lokalen Besonderheiten bestens kennen, andererseits aber 
auch bei grenzüberschreitenden Fragestellungen schnell und kompetent helfen können 
– mit international anwendbarem Wissen und exzellenten internationalen Kontakten.“, 
so Tim Wöhler, Rechtsanwalt bei Dierkes Partner. Über beides verfügen die mehr als 
250 Wirtschaftsanwälte, die Mitglieder im europaweiten, deutschsprachigen Netzwerk 
„Advoselect“ sind. 

Beim diesjährigen Frühjahrstreffen standen – neben der für Europa richtungsweisenden 
Wahl in Frankreich – wieder zahlreiche aktuelle Fragen der internationalen Rechts-
beratung im Vordergrund, die bei reichlich Kaffee und Lübecker Marzipan vertiefend 
diskutiert wurden. Ein Schwerpunktthema waren mögliche Garantien für Verträge im 
internationalen Rechtsverkehr. Mario Dusi von der Mailänder Mitgliedskanzlei DusiLaw 
und Stephen Morrall von der Londoner Mitgliedskanzlei Hunters konnten als Referenten  
gewonnen werden. Die Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union stand 
ebenfalls auf der Agenda, hier steuerte die „Advoselect“-Mitgliedskanzlei Heffels Spiegeler 
aus den Niederlanden einen Vortrag bei. 

Zu weiteren Themen in den Fachausschüssen zählten beispielsweise die brandaktuelle 
Reform des Insolvenzanfechtungsgesetzes und Fragen des internationalen Immobilien- 
und Baurechts. Auch hochkarätige externe Referenten konnte das Netzwerk für die dreitägige 
Tagung wieder gewinnen. 
Prof. Dr. Michael Fischer von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 
analysierte in seinem Referat aktuelle Probleme bei Personengesellschaften an der 

Intern

      Ihr Ansprechpartner
    in Lüneburg:
    Johann Hauke Hansen, Rechtsanwalt 
    Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht
    jhansen@dierkes-partner.de
    04131 - 7499 - 0

      Ihr Ansprechpartner
    in Hamburg-City:
    Siebo Suhren, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, 
	 	 		Zertifizierter	Berater	für	Steuerstrafrecht	(DAA)
    ssuhren@dierkes-partner.de
    040 - 36156 - 122

       Ihr Ansprechpartner
    in Hamburg-Harburg:
    Tim Wöhler, Rechtsanwalt 
    Fachanwalt für Steuerrecht
    twoehler@dierkes-partner.de
    040 - 7611466 - 0
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Schnittstelle von Steuer- und Gesellschaftsrecht. Olaf Möllenkamp, Vorsitzender 
Richter am Arbeitsgericht Lübeck, informierte ganz aktuell zu Änderungen des Arbeit-
nehmerüberlassungsrechts, die zum 01.04.2017 in Kraft getreten sind. Wertvolle Impulse 
zum gezielten Networking gab zudem die Rechtsanwältin Dr. Annette Hartung aus 
Frankfurt am Main, die sich als freiberufliche Beraterin auf strategische Kanzleientwicklung 
spezialisiert hat. 

Neben dem wertvollen fachlichen Austausch bot sich auch die Gelegenheit, zwischen-
menschliche Kontakte aufzubauen und zu intensivieren. So gingen die Rechtsanwälte 
zum Lachen in den Keller (des „Brauberger zu Lübeck“) und auch die Bootsfahrt von 
Lübeck nach Travemünde mit anschließendem gemeinsamem Abendessen wird den 
Teilnehmern noch lange in Erinnerung bleiben.
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Zusammen läuft es sich am besten
Der Mopo-Staffellauf 2017 zugunsten des Hamburger Stadtparks

 Es war wieder einmal soweit! Der alljährliche Staffellauf der Hamburger 
Morgenpost am 30. und 31. August 2017 im Stadtpark stand vor der Tür. Natürlich 
waren auch wir von Dierkes Partner wieder mit dabei und gingen mit 3 Staffeln à 5 
Leuten an den Start. Nachdem einiges an Proviant eingekauft wurde, ging es mit dem 
vollgepackten Bollerwagen auf zu unserem Zelt im Stadtpark, welches direkt am Start-/
Zielpunkt der Veranstaltung lag. 

Begleitet von viel Musik, holten wir anschließend unsere Startunterlagen und die 
Picknickkörbe mit zahlreichen Leckereien ab, befeuerten den Grill und bereiteten alles 
vor, damit die Läufer später schnell versorgt werden konnten.

Nach ein paar Aufwärmübungen ging es pünktlich um 17:30 Uhr los. 5 km durch den 
Stadtpark. Die ersten Teilnehmer trudelten nach beachtlichen 15 Minuten schon wieder im 
Ziel ein, aber auch unsere Läufer ließen nicht viel länger auf sich warten. Der Schnellste 
war nach 20 Minuten im Ziel – was für eine beachtliche Leistung!

Die Stimmung am Rande des Laufes war fantastisch. Die Zuschauer jubelten und 
unterstützten dadurch nicht nur ihre eigenen Teams. Als schlussendlich alle im Ziel 
waren, saßen wir gemütlich beisammen und ließen den Abend mit lustigen Gesprächen 
ausklingen.

Die Spenden von über 135.000 Euro gehen an den „Stadtpark Verein Hamburg“ e. V., 
der damit einen Baumlehrpfad gestaltet.

Die Laufschuhe wandern jetzt erst einmal wieder in den Schrank. Lange rumstehen 
werden sie dort aber nicht, denn wir laufen und laufen und laufen …

Intern

Golfen für den guten Zweck
DP schwingt die Schläger

 Für die Golfer bei Dierkes Partner war das Jahr 2017 gleich doppelt erfolgreich. 
Ende Juni stellte Carsten Deecke sein Können beim „Alternative Golfing“ des FC St. 
Pauli unter Beweis und gehörte zu den Spendern für die Initiative „KIEZHELDEN“, die in 
diesem Jahr fast € 30.000 entgegennehmen konnte.

Anfang September taten es ihm dann seine Kollegen Tim Wöhler, Siebo Suhren und Florian 
Schmidt beim „Golfturnier der Wirtschaft des Hamburger Südens“ gleich und golften 
zusammen mit ihren Mitspielern für das Projekt „Nachwuchscampus“ der TU-Hamburg.

Wir freuen uns, mit unseren Spenden einen Beitrag für die Zukunft dieser Initiativen leisten 
zu können, und werden auch im nächsten Jahr wieder mit vollem Elan dabei sein!

Intern
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Kennen Sie das gute Gefühl,
wenn alles geregelt ist?



Geringfügige Beschäftigungen – Teil 2
Gestaltungsmöglichkeiten nutzen!

 Im Newsletter 02/17 wurde bereits über geringfügige Beschäftigungen und 
Möglichkeiten der Gestaltung berichtet (siehe Artikel „Geringfügige Beschäftigungen“). 
Aufgrund des anhaltend großen Interesses folgt in dieser Ausgabe nun Teil 2.

Gestaltungsmöglichkeiten im Minijob

Grundsätzlich liegen geringfügig entlohnte Beschäftigungen bzw. ein Minijob dann vor, 
wenn das regelmäßige Arbeitsentgelt im Monat 450 Euro nicht übersteigt. Hier setzt 
der Gestaltungsspielraum an, den es zu kennen und zu nutzen gilt. Neben einer 
gelegentlichen Überschreitung der monatlichen 450-Euro-Grenze unter Einhaltung der 
Jahresverdienstgrenze von 5.400 Euro bzw. der Überschreitung der 5.400 Euro-Jahres-
verdienstgrenze aufgrund von unvorhergesehenen Ereignissen (siehe dazu auch Newsletter 
02/17) bestehen noch weitere Optionen:

 

Betriebliche Altersvorsorge

Entgeltumwandlungen zur betrieblichen Altersvorsorge sind möglich, wenn der Minijobber 
rentenversicherungspflichtig ist (also keinen Antrag auf Befreiung von der Rentenver-
sicherungspflicht abgegeben hat). Erhält ein Minijobber im ersten Arbeitsverhältnis ein 
Entgelt, das für eine betriebliche Altersvorsorge umgewandelt wird, so wird dies nicht  
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Praxis
dem Arbeitsentgelt zugerechnet (maximal können 4 % der Beitragsbemessungsgrenze 
der Rentenversicherung von derzeit 76.200 Euro = 3.048 Euro pro Jahr und 254,00 Euro 
pro Monat umgewandelt werden).

 Beispiel Minijob-Rente:

 Ein rentenversicherungspflichtiger Minijobber erhält im Rahmen seines ersten  
 Arbeitsverhältnisses eine regelmäßige monatliche Vergütung in Höhe von 
 450 Euro. Es sollen nun zusätzlich 200 Euro zur betrieblichen Altersvorsorge  
 zugunsten einer Direktversicherung gezahlt werden. Von der monatlichen 
 Vergütung von insgesamt 650 Euro werden die Beiträge zur Direktversicherung  
 umgewandelt, also abgezogen. Das ausgezahlte Arbeitsentgelt in Höhe  
 von 450 Euro überschreitet die Entgeltgrenze einer geringfügigen Beschäftigung  
 nicht. Der Minijob bleibt weiterhin bestehen. 

Einsparpotential Krankenversicherungsbeitrag

Grundsätzlich zahlt der Arbeitgeber für den geringfügig Beschäftigten einen pauschalen 
Beitrag zur Krankenversicherung in Höhe von 13 % des Arbeitsentgeltes an die Minijob-
zentrale als zuständige Einzugsstelle. 

 Beispiel: 

 Der Arbeitgeber A zahlt seiner Minijobberin M ein monatliches Entgelt von   
 450,00 Euro. Neben dem Minijobgehalt fallen für A folgende zusätzliche Abgaben  
 an (ohne Berücksichtigung der individuellen Beiträge zur Unfallversicherung):

Sofern der Arbeitnehmer jedoch privat krankenversichert ist, muss der Arbeitgeber keine 
pauschalen Beiträge an die Krankenversicherung abführen. Dies bedeutet in dem o.g. 
Beispiel eine Einsparung von 58,50 Euro. Die Arbeitgeberkosten von 140,80 Euro würden 
sich um rund 41,5 % auf 82,30 Euro reduzieren.

Beschäftigung des Ehepartners als Minijobber

Die entgeltliche Beschäftigung des Ehepartners hat den Vorteil, dass Lohn- und Lohnne-
benkosten wie alle anderen Personalkosten als Betriebsausgaben abgezogen werden 
können. Hierzu wurde bereits im Newsletter 02/17 ausführlich berichtet (siehe Artikel 
„Beschäftigungsverhältnisse unter Ehegatten“). Dies lässt sich auch auf die Beschäftigung 
von minijobbenden Ehepartnern übertragen. 

TEIL2

Geringfügig	entlohnte	Beschäftigte	2017	(gewerblich)	–	
auf Basis eines 450-Euro-Minijobs 

Pauschalbeitrag zur KV  13%     58,50 €

Pauschalbeitrag zur RV  15%     67,50 €

Einheitliche Pauschalsteuer    2%       9,00 €

Umlagebeiträge  

Umlage 1 (Krankheit) 0,9%       4,05 €

Umlage 2 (Mutterschaft) 0,3%       1,35 €

Insolvenzgeldumlage 0,09%     0,40 €

Summe Arbeitgeberkosten 31,29%     140,80 €

Geringfügige Beschäftigung gemäß

§ 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV  wegen                  

Höhe des Arbeitsentgeltes

= Minijob

§ 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV wegen                              

kurzfristiger Dauer

= kurzfristige Beschäftigung
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Da diese Beschäftigungen einer gründlichen Prüfung standhalten müssen, ist auf die 
Erfüllung der Voraussetzungen besonders zu achten:

 • Nach Abschluss eines schriftlichen Arbeitsvertrages muss der Ehepartner seine  
   Pflichten aus dem Arbeitsvertrag, also beispielsweise die tatsächliche, laut 
   Vertrag vereinbarte Arbeitsleistung erbringen.

 • Auch der Arbeitgeber muss seine Pflichten aus diesem Arbeitsvertrag erfüllen   
   und unter anderem der Zahlung der vereinbarten Vergütung nachkommen.

Daraus resultiert, dass das Arbeitsverhältnis so ausgestaltet werden muss, wie es mit 
einem fremden Dritten geschlossen worden wäre. Dies bedeutet damit auch, dass der 
angestellte Ehepartner den gesetzlichen Anspruch auf Mindestlohn hat. 

Empfehlung: Auch wenn es gemäß Mindestlohn-Dokumentationspflichten-Verordnung 
derzeit keine Pflicht zur Aufzeichnung von Beginn, Ende und Dauer der täglichen 
Arbeitszeit für mitarbeitende Familienangehörige gibt, so wird empfohlen, der Aufzeich-
nungspflicht dennoch nachzukommen. Damit wird nicht nur dem Gleichbehandlungs-
grundsatz aller Mitarbeiter im Unternehmen entsprochen. Vielfach wollen Betriebsprüfer 
entsprechende Aufzeichnungen einsehen, um den Status der geringfügigen Beschäftigung 
begutachten zu können. 

Fazit

Nach den in Newsletter 02/17 vorgestellten Möglichkeiten zur Gestaltung von geringfügigen  
Beschäftigungen sind weitere Optionen nicht außer Acht zu lassen. Insbesondere die 
Minijob-Rente im Rahmen einer Entgeltumwandlung kann für den beschäftigten Minijobber 
eine überaus interessante Option sein, neben den grundsätzlichen Vorzügen des Minijobs 
zusätzlich etwas für die private Zukunftsabsicherung zu tun. Für den Arbeitgeber ergibt 
sich insbesondere in Zeiten des Fachkräftemangels eine Chance, sich zu positionieren 
und Minijobber auf Dauer zu halten. 

Gerne unterstützen wir Sie bei der Gestaltung und Umsetzung von individuellen 
Beschäftigungsmodellen. Sprechen Sie uns gerne an!

      Ihr Ansprechpartner
  in Lüneburg:

    Sebastian Franz, Steuerberater
    sfranz@dierkes-partner.de
    04131 - 7499 - 0

  Ihre Ansprechpartnerin
  in Lüneburg:
    Jennifer Wesa, Diplom-Ökonomin
    Steuerfachangestellte
    jwesa@dierkes-partner.de
    04131 - 7499 - 62

      Ihr Ansprechpartner
    in Hamburg-City:

   Jörg Bantelmann, Steuerberater
    jbantelmann@dierkes-partner.de
    040 - 36156 - 0

     
    Ihre Ansprechpartnerin
    in Hamburg-City und Hamburg-Harburg:

    Christin Märker, Lohnbuchhalterin
    cmaerker@dierkes-partner.de
    040 - 36156 - 197
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Namensnutzung im Konzern
Auch nach dem BMF-Schreiben bleiben viele Fragen offen

 Verrechnungspreisthemen und somit die Bestimmung des „richtigen“ Preises 
für die Abrechnung von konzerninternen Warenlieferungen und Dienstleistungserbrin-
gungen ist ein sehr herausfordernder Bereich im internationalen Steuerrecht. Hierzu 
gehört auch die Frage, ob die Möglichkeit zur Nutzung eines Konzernnamens vergütet 
werden kann oder sogar zu vergüten ist. Ausgelöst durch ein Urteil des BFH aus 20161  
hat das Bundesministerium der Finanzen (BMF) Anfang April 2017 ein diesbezügliches 
Schreiben veröffentlicht2. 

Praxis

1 BHF-Urteil vom 21.01.2016, I R 22/14, BStBl II/2017, 336.
2 BMF-Schreiben vom 07.04.2017, IV B 5-S 1341/16/10003//2017/0276404, BStBl I/2017, 701.

Mit Rad und Tat
Dierkes Partner bei den Cyclassics 2017

 Über 18.000 Teilnehmer gingen dieses Jahr bei den Cyclassics an den Start, 
um sich miteinander zu messen, den Verkehr in Hamburg zum Erliegen zu bringen und 
so ganz nebenbei etwas für den Klimaschutz zu tun. Da durften wir natürlich nicht fehlen! 
Ausgerüstet mit Shirts der neusten DP-Kollektion und frisch geölten Rennrädern, waren 
wir auf den Strecken über 60 km und 120 km vertreten. Fazit unserer Fahrer:

„Auf der Kuppe des Köster Bergs fragte ich einen platten Konkurrenten enttäuscht, ob 
der sogenannte „Berg“ denn schon begonnen habe.“

„Das Schönste ist, den Wechsel zwischen 
angespannter und glücklicher Stimmung 
hautnah und mittendrin in dem sportlichen 
Großereignis zu erleben.“

„Bei Kilometer 95 wollte ich absteigen 
und mein Fahrrad in die Dove Elbe 
schmeißen (Gegenwind).“

„Kurz vor Holm saß ich plötzlich im Graben. 
Zum Glück bin ich weich gefallen und mein 
Fahrrad hat keinen Kratzer abbekommen.“

„Wenn Du noch langsamer fährst, fährst Du rückwärts …Aber die gequälten Gesichtsaus-
drücke meiner Mitstreiter haben mich dann doch motiviert, das Rad nicht am Straßenrand 
zurückzulassen.“

„Musste nach 10 km pinkeln, aber dann dachte ich: Wer pinkeln muss, hat noch nicht 
genug geschwitzt und bin durchgefahren.“

„Wie bereits erwartet, hat sich durch die Cyclassics 2017 meine herausragende physische 
Verfassung bestätigt.“

Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr und werden auch bis dahin fleißig in 
die Pedale treten!
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Intern

Ein besonderes Augenmerk möchten 
wir hier auf unsere Kollegin Karin 
Ahrenhold legen. Mit ihren zarten 
„Triple-Einundzwanzig“ Jahren hat 
sie neuerdings das Rennradfahren 
für sich entdeckt und zum ersten Mal 
erfolgreich teilgenommen. 
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Morison KSi spricht Ihre Sprache
Ab sofort ist die neue Website unseres internationalen Verbundes Morison KSi auch auf 
Deutsch und vielen anderen Sprachen verfügbar. 
Unter der Adresse www.morisonksi.com/de erreichen Sie die deutsche Version.

Den unten stehenden Fachartikel unserer Expertin Dr. Simone Wick zum Thema „Na-
mensnutzung im Konzern“ - der im englischen Original in der „Global Tax Weekly“ und 
dem Fachmagazin „CCH“ veröffentlicht wurde - finden Sie jedoch nur bei uns auf Deutsch.



Eine Ausnahme macht das BMF übrigens für solche Tochterunternehmen, die ausschließlich 
Vertriebsaktivitäten ausüben, da die Vergütung für die Nutzungsmöglichkeit des Namens / 
der Marke bereits in den (fremdvergleichskonformen) Einkaufspreisen enthalten und somit 
vergütet sei. 

Auch wenn dem BMF-Schreiben vom 07.04.2017 einige Erläuterungen zur grundsätzlichen 
Vorgehensweise hinsichtlich der Bepreisung von Namensnutzungen im Konzern zu 
entnehmen sind, so bleiben doch einige Fragen offen. So sieht das BMF den hypothetischen 
Fremdvergleich als standardmäßig anzuwendende Methode für derartige Vorgänge an. 
In der Praxis ist hingegen die Preisvergleichsmethode unter Nutzung von Datenbanken 
häufig das Mittel der Wahl. Es ist somit zu erwarten, dass, auch wenn dem Grunde nach 
Einigkeit zwischen dem Steuerpflichtigen und der Finanzverwaltung besteht, die Diskussion 
über die angemessene Höhe weiterhin geführt wird. Zudem haben die Unternehmen darauf  
zu achten, dass die Finanzverwaltung einen solchen Vorgang als außergewöhnlichen 
Geschäftsvorfall ansieht, sodass die Dokumentation innerhalb von sechs Monaten nach 
Ablauf des Wirtschaftsjahres, in dem der Geschäftsvorfall stattgefunden hat, zu erstellen 
ist. Insgesamt gesehen wird das BMF-Schreiben somit die Diskussionen mit den 
Finanzbehörden nicht unbedingt verringern, sondern ggf. sogar erhöhen.

      Ihre Ansprechpartnerin 
    in Hamburg-City:

    Dr. Simone Wick, Steuerberaterin
    swick@dierkes-partner.de
    040 - 36156 - 404

      Ihre Ansprechpartnerin 
    in Hamburg-Harburg:

    Maja Güsmer, Steuerberaterin
    mguesmer@dierkes-partner.de
    040 - 7611466 - 0

      Ihre Ansprechpartnerin
    in Lüneburg:
    Astrid Münstermann, Diplom-Volkswirtin,    
    Wirtschaftsprüferin
    amuenstermann@dierkes-partner.de
    04131 - 7499 - 16
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Worum geht es in dem BMF-Schreiben zum Thema „Namensnutzung im Konzern“?

Häufig wird es innerhalb von sog. „multinationalen Unternehmensgruppen“ Tochterge-
sellschaften in anderen Ländern erlaubt, Firmen- bzw. Konzernnamen oder auch 
geschützte Markenrechte zu nutzen. In der Folge ist somit zu entscheiden, ob hierfür 
ein entsprechendes Entgelt vereinbart werden darf oder sogar vereinbart werden muss. 
Im Anschluss zur Rechtsprechung des BFH möchte das BMF-Schreiben zu diesem Thema 
und insbesondere zur Anwendung des § 1 AStG Hinweise geben. Es wird übrigens 
ausdrücklich festgestellt, dass das BMF-Schreiben sowohl in Inbound-Fällen als auch in 
Outbound-Fällen zur Anwendung kommen soll. 

In Übereinstimmung mit dem BFH geht das BMF davon aus, dass zwischen einer „bloßen“ 
Namensnutzung auf der einen Seite und einer mit einer Namensnutzung ggf. unmittelbar 
verbundenen Überlassung von Markenrechten oder anderen immateriellen Werten wie 
z. B. Know-how auf der anderen Seite unterschieden werden muss. Wird den Mitgliedern 
einer multinationalen Unternehmensgruppe gestattet, den Namen dieser Gruppe als 
Bestandteil der eigenen Firma zu nutzen, so wird dies grundsätzlich als nicht entgeltfähig 
angesehen. 

Sollte sich allerdings bereits allein aus der Möglichkeit zur Namensnutzung ein 
wirtschaftlicher Vorteil ergeben, für den von einem fremden Dritten ein Entgelt verlangt 
würde, so spricht dies für ein entgeltfähiges Wirtschaftsgut. Das BMF sieht an dieser 
Stelle die Denkfigur des doppelten ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters 
als maßgeblich für die Frage nach der Vereinbarung eines Entgelts dem Grunde und 
der Höhe nach an. 

Hat die Konzernobergesellschaft ein ausschließliches Recht zur Nutzung des zur 
Diskussion stehenden Namens bzw. der Marke, so könnte die Nutzung einem Dritten 
versagt werden. Dem Grunde nach würde also die Erlaubnis zur Nutzung dieses Namens 
bzw. dieser Marke eine Vergütung voraussetzen. Im Weiteren ist nun zu prüfen, welchen 
Wert dieses Nutzungsrecht hat. 

Die Höhe des Verrechnungspreises richtet sich danach, ob die den Namen / die Marke 
nutzende Tochtergesellschaft vom heutigen Standpunkt aus einen wirtschaftlichen Vorteil 
erwartet (Ex-ante-Betrachtung). Hierbei geht das BMF davon aus, dass die Gesellschaften 
– wie fremde Dritte – die Angemessenheit des vereinbarten Preises in regelmäßigen 
Abständen überprüfen. Für die konkrete Bemessung verweist das BMF auf den hypo-
thetischen Fremdvergleich. 
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Haftungsrisiken in einem Verein
Die Pflichten eines Vorstandsmitgliedes

 Viele Vorstandsmitglieder – insbesondere ehrenamtliche – glauben, nicht privat 
zu haften, wenn sie ihre Vorstandstätigkeit ausüben. Sie gehen davon aus, nur für den 
Verein zu handeln, sodass eine persönliche Einstandspflicht ausgeschlossen sei. 

Doch das ist ein Trugschluss. 

Nachfolgend sind ein paar grundsätzliche Fragen und Antworten im Zusammenhang mit 
der Vorstandstätigkeit aufgeführt. 

Welche rechtlichen Aspekte bringt die Vorstandsmitgliedschaft mit sich?

Der Verein ist ein eigenständiges Rechtssubjekt und damit ein selbständiger Träger 
von Rechten und Pflichten und kann als sog. juristische Person nur durch seine Organe 
handeln. Der Vorstand stellt ein solches Organ dar. Dieser besteht in der Regel aus 
mehreren natürlichen Personen, die von der Mitgliederversammlung gewählt werden. 
Damit vertritt der Vorstand einerseits den Verein nach außen und übernimmt zugleich 
die Geschäftsführung und damit grundsätzlich die Besorgung der internen Vereinsange-
legenheiten andererseits.

Welche Risiken bestehen für mich als Vorstandsmitglied?

Grundsätzlich ist die Ausübung eines ehrenamtlichen Amtes im Rahmen der Vorstands-
mitgliedschaft für sich gesehen nicht gefährlich. Dennoch kann sich im Einzelfall aufgrund 
der zugewiesenen Pflichten ein erhöhtes Haftungsrisiko ergeben. Zum einen kann Ihre 
Vorstandstätigkeit einen Schadensersatzanspruch des Vereins aufgrund fehlerhafter 
Geschäftsführung begründen. Zum anderen kann Ihre Tätigkeit außenstehende Dritte 
schädigen und damit auch diesen gegenüber eine Schadensersatzpflicht entstehen lassen. 

Praxis

Gute Beratung schafft 
Selbstvertrauen im Handeln!
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Risikobegrenzung – aber WIE?

Um das Risiko einer persönlichen Inanspruchnahme zu minimieren, kann eine entspre-
chende Haftpflichtversicherung für die ehrenamtliche Vereinstätigkeit abgeschlossen 
werden. Darüber hinaus kann durch Einholung von Spezialwissen oder Auslagerung 
von Vorstandspflichten, z. B. durch die Beauftragung eines Steuerberaters sowohl für 
die Führung der Buchhaltung als auch Erstellung des Jahresabschlusses, das 
Haftungsrisiko verringert werden. 

Sollten Sie als Vorstandsmitglied detaillierte Fragestellungen zu diesem wichtigen Thema 
haben, geben wir Ihnen hierzu gerne Auskunft.

Dieser kurze Leitfaden gibt Hinweise für eine Vielzahl von Konstellationen und stellt 
daher keine verbindliche Rechtsauskunft dar, sondern soll dem Leser vielmehr einen 
Überblick über rechtlich relevante Themen der Haftung des Vorstandes im Verein geben.

      Ihr Ansprechpartner
    in Lüneburg:
    Johann Hauke Hansen, Rechtsanwalt 
    Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht
    jhansen@dierkes-partner.de
    04131 - 7499 - 0

      Ihre Ansprechpartnerin
    in Hamburg-City:

    Irina Behrmann, Rechtsanwältin
    ibehrmann@dierkes-partner.de
    040 - 36156 - 122

       Ihr Ansprechpartner
    in Hamburg-Harburg:
    Tim Wöhler, Rechtsanwalt 
    Fachanwalt für Steuerrecht
    twoehler@dierkes-partner.de
    040 - 7611466 - 0

24 Newsletter 3/2017

Grundlegend können Dritte mögliche Schadenersatzansprüche nur gegen den Verein 
selbst geltend machen, wobei die Haftung hier auf das Vereinsvermögen beschränkt ist. 
Das resultiert daraus, dass Sie stellvertretend für den Verein handeln und Verträge, aus 
denen sich Rechte und Pflichten ergeben, nur zwischen dem Verein und einem Dritten 
geschlossen werden. Allerdings können in Ausnahmefällen Dritte ihre Ansprüche gegen 
Sie als Vorstandsmitglied geltend machen. 

Besteht der Vorstand – wie es in der Regel der Fall ist – aus mehreren Mitgliedern, 
sind alle Vorstandsmitglieder kraft ihrer Stellung für die Angelegenheiten des Vereins 
gemeinsam verantwortlich; damit obliegt jedem Mitglied die gewissenhafte Leitung der 
gesamten Geschäfte. Häufig werden zwar bestimmte Aufgaben einzelnen Mitgliedern 
des Vorstandes satzungsgemäß zugewiesen – das bedeutet jedoch nur, dass dadurch 
die Verantwortung im Verhältnis zwischen Verein und dem jeweiligen Vorstandsmitglied 
beschränkt werden kann. Eine Beschränkung der Haftung gegenüber Dritten kann 
satzungsgemäß nicht erfolgen.

Welche Aufgaben umfasst die Geschäftsführung im Wesentlichen?

Die Geschäftsführung beinhaltet die ordnungsgemäße Leitung und Führung der internen 
Geschäfte des Vereins. Zu den wichtigsten Aufgabenfeldern der Geschäftsführung zählen 
die Vereinsvermögensverwaltung, die Buchführungs- und Rechnungslegungspflicht sowie 
die Pflicht, bestimmten Personen gegenüber Auskunft zu erteilen.

Die Vereinsvermögensverwaltung verpflichtet den Vorstand, das Vermögen des Vereins 
zu erhalten. Das beinhaltet den sorgfältigen Umgang mit dem Vermögen, die regelmäßige 
Kontrolle der Einnahmen und Ausgaben von Mitgliedsbeiträgen, aber auch die Geltend-
machung von Forderungen sowie die Abwehr von unberechtigten Forderungen.

Hierzu zählen auch die ordnungsgemäße Buchhaltungspflicht – u. a. die lückenlose 
Aufzeichnung von Einnahmen und Ausgaben, die richtige Kassenführung und die 
Aufbewahrung von Originalbelegen.

Zudem obliegt dem Vorstand eine Auskunfts- und Rechnungslegungspflicht. Das 
bedeutet, dass die Mitglieder des Vorstandes bestimmten Institutionen gegenüber, z. B.  
dem Vereinsregister und Behörden – insbesondere der Finanzbehörde –, aber auch 
der Mitgliederversammlung einer Auskunfts- und Rechnungslegungspflicht über ihre 
Geschäftsführung nachkommen müssen.
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Auch der Standort Hamburg-Harburg bildet aus und wird momentan durch zwei Nach-
wuchskräfte verstärkt, die eine Ausbildung zum/zur Steuerfachangestellten durchlaufen. 

Die Ausbildung stellt eine entscheidende Basis für den Start in ein erfolgreiches 
Berufsleben dar und ist auch für den Arbeitgeber eine wichtige Planungsgröße. Dierkes 
Partner verfolgt dabei nicht nur das Ziel, eine fundierte Ausbildung zu ermöglichen und 
damit einen entscheidenden Teil zur beruflichen Zukunft dieser jungen Menschen 
beizutragen. Vielmehr stellt eine gute und qualitativ hochwertige Ausbildung auch eine 
entscheidende Investition in die Zukunft unseres Unternehmens dar: Wir bilden gern 
aus und nutzen damit die Möglichkeit, das allgemeine Fachkräfte-Defizit abzufedern! 

Es stehen aber nicht nur die Azubis im Fokus: Dierkes Partner freut sich auch über die 
tatkräftige Unterstützung seiner Werkstudenten und ehemaligen Auszubildenden. Auch 
wer studienbegleitend nach einem Arbeitgeber bzw. Ausbilder sucht, wird bei uns fündig.

Neben selbstständigen Tätigkeiten rund um die Mandanten helfen unsere Nachwuchs-
kräfte bei der Umsetzung interner Projekte und können in unserem Azubiblog von ihren 
Erlebnissen berichten.

Die enge Zusammenarbeit mit engagierten Azubis, Studenten und Praktikanten 
beschert uns immer „frischen Wind“ und einen spannenden Blick in die Zukunft und 
bietet den Nachwuchskräften im Gegenzug eine qualitativ hochwertige Ausbildung in 
allen Bereichen.

Unsere Nachwuchskräfte am Standort Hamburg-City
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Ein Blick hinter die Kulissen
Unsere Nachwuchskräfte
 Unsere neuen Auszubildenden wurden Anfang August standesgemäß mit kleinen 
Schultüten an den jeweiligen Standorten begrüßt und starteten in das Berufsleben bei 
Dierkes Partner. Seit vielen Jahren fördert Dierkes Partner die Ausbildung junger Fachkräfte 
und bildet sowohl Steuerfachangestellte als auch Kaufleute für Büromanagement aus.

In Lüneburg sind seit dem 1. August 2017 nunmehr vier Auszubildende beschäftigt – alle 
befinden sich in der Ausbildung zu Steuerfachangestellten.

Am Standort Hamburg-City gibt es Auszubildende in den Bereichen Steuerberatung und 
Büromanagement. Insgesamt absolvieren drei Nachwuchskräfte die Ausbildung zum/zur 
Steuerfachangestellten und drei die Ausbildung zum/zur Kfm./Kffr. für Büromanagement.

Intern

Unsere Nachwuchskräfte am Standort Lüneburg

Unsere Azubis am Standort Harburg
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Heilberufe

 • Praxisgründung, Praxisübernahme, Praxiseinstieg
 • Gründung, Umgestaltung, Auflösung von Praxisgemeinschaften
 • Rentabilitätsanalysen, Mindestumsatzkalkulation und Planungsrechnung
 • Praxenvergleich

Apotheken

 • Pachtverträge (unter Berücksichtigung der speziellen Gesetzesvorgaben 
   für Apotheken)
 • Wirtschaftliche Beratung
 • Zusammenspiel von Kassen- und Warenwirtschaftssystemen
 • Know-how über Kammern und Berufsverbände

Krankenhäuser und Träger

 • Rechnungslegung unter KHBV, KHG, KHEntG
 • Bilanzierung und Abgrenzung von Investitionen und Fördermitteln unter 
   länderspezifischen Regelungen
 • Jahresabschluss nach HGB unter KHBV
 • Sämtliche steuerliche Belange

Sanitätshäuser / Rehatechnik / Orthopädietechnik

 • Spezielle Anforderungen der Krankenkassen
 • Fallpauschalen
 • Preisbindung
 • Kennen der Warengruppen
 • Rohergebnisprozentzahlen

Ihre Ansprechpartner stehen für Sie bereit!
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Steuerberatung für das 
Gesundheitswesen
Sie haben Medizin studiert – wir studieren Steuern, Recht 
und Wirtschaftlichkeit. 
Sie haben die Gesundheit der Menschen im Auge  – wir Ihre 
Finanzen:
 Der Alltag im Gesundheitswesen ist herausfordernd und lang, medizinische 
Weiterbildungen immer wieder nötig. Größer und größer werden die Herausforderungen 
an Unternehmen im Gesundheitswesen. Da bleibt wenig Zeit für den täglichen Spagat 
zwischen Qualitätsanspruch und Wirtschaftlichkeit. Gesetze, Verordnungen, Regularien 
und Dokumentationspflichten wirken undurchdringbar.

Seit Jahren können wir bei unseren Mandanten wie z. B. Sanitätshäusern, Apotheken, 
Gemeinschaftspraxen und Kliniken beobachten, dass sich das Hamsterrad immer schneller 
dreht, so dass einem auch einmal schwindlig werden kann. Lassen Sie sich helfen.

Wir haben jahrelange Expertise und erstellen „Heilungspläne“ auf folgenden Gebieten.

Leistungen für alle:

 • Finanz- und Lohnbuchhaltung
 • Steuererklärungen
 • Jahresabschlüsse
 • Prüfungen
 • Umsatz- und ertragsteuerliche Gestaltung
 • Bewertungen
 • Wirtschaftliche Beratung
 • Nachfolgeregelung
 • Übernahme 
 • Umstrukturierung
 • Sanierungsberatung
 • Arbeitsrecht

Praxis
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 Ihr Ansprechpartner in Lüneburg:

 Diplom-Kaufmann Ernst Hildebrandt
 Vereidigter Buchprüfer, Steuerberater
 ehildebrandt@dierkes-partner.de
 04131 - 7499 - 0

 Ihr Ansprechpartner in 
 Hamburg-City und Hamburg-Harburg:

 Manuel Beecken, Steuerberater,
	 Fachberater	für	das	Gesundheitswesen	(DStV	e.	V.)
 mbeecken@dierkes-partner.de
 040 - 36156 - 106 



Nach der Siegerehrung der Teams am Nachmittag wurde dann wie gewohnt bei einem 
stimmungsvollen Abendprogramm gefeiert, gelacht und getanzt, wodurch sich alle 
Mitarbeiter unserer drei Standorte besser kennenlernen konnten. Und natürlich bestätigten 
auch dieses Jahr wieder alle DPler:

Es war ein toller Betriebsausflug mit jeder Menge Spaß an Bord!
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Maritimer Betriebsausflug 2017
In DP-Shirts an die See!
 Am 15. September 2017 vormittags starteten zwei Busse von Lüneburg und 
Hamburg in unseren diesjährigen Betriebsausflug. Schon seit mehreren Tagen bangte 
das Organisationsteam um das Wetter, aber: Nach dem Dauerregen der letzten Tage 
strahlte an diesem Freitag auch die Sonne mit den Teilnehmern um die Wette. 

Dieses Jahr ging es für die rund 140 Teilnehmer in ihren blauen Dierkes Partner-Shirts 
an die Ostsee. Auf dem Priwall maßen sich 12 Teams bei einer Beach-Olympiade unter 
anderem im Flaggen- und Vogelstimmenraten oder beim Ertasten von Gegenständen in 
Fühlboxen. Aber es wurde auch sportlich bei Boccia und Wikinger-Schach und sogar 
richtig schweißtreibend, wenn mit vollem Teameinsatz eine Kollegin bzw. ein Kollege in 
einem Holzgestell stehend über den Strand gezogen wurde oder Frisbees bei steifer Brise 
in kleine Tore fliegen sollten. Viel Spaß hatten alle Teams auch bei der Station „Strandski“.

Intern
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Beim „Strandski“ blieb kein Auge trocken

Unsere neuen Mitarbeiter beim gemeinsamen Vorsingen
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Sylvia Ziemann – Steuerfachangestellte am Standort Lüneburg 

10 Jahre bei Dierkes Partner
Sylvia Ziemann begann am 1. August 2007 ihre Karriere bei Dierkes Partner. Auch wenn 
sie das bestimmt nicht geahnt hätte: Seit nun bereits 10 Jahren gehört sie zum Standort 
Lüneburg. Nach ihrer Ausbildung zur Steuerfachangestellten bei Dierkes Partner ist sie 
mittlerweile selbst Ausbilderin und betreut nebenbei viele unterschiedliche Mandanten. 
Mit Kompetenz und Freundlichkeit ist sie sowohl für Mandanten als auch für Kollegen eine 
Ansprechpartnerin bei vielen Fragestellungen.

Haben Sie herzlichen Dank, liebe Sylvia/liebe Frau Ziemann, für die 10 Jahre Treue und 
Einsatz bei Dierkes Partner. Auf eine weiterhin gute und erfolgreiche Zusammenarbeit!

InternIntern

Vanessa Schneider – Steuerfachwirtin am Standort Lüneburg

10 Jahre bei Dierkes Partner 
Nach der Ausbildung zur Steuerfachangestellten startete Vanessa Schneider am 1. Juli 
2007 bei Dierkes Partner in Hamburg. Nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer Weiter-
bildung zur Steuerfachwirtin während ihrer Zeit in Hamburg unterstützt sie nach kurzer 
Unterbrechung nun bereits seit 2011 den Lüneburger Standort. Seit einigen Jahren ist 
sie neben der laufenden Mandatsbetreuung auch als Ausbilderin aktiv und forciert damit 
die qualitativ hochwertige Ausbildung von Nachwuchskräften bei Dierkes Partner.

Haben Sie herzlichen Dank, liebe Vanessa/liebe Frau Schneider, für Ihre Arbeit bei 
Dierkes Partner. Auf eine weiterhin gute und erfolgreiche Zusammenarbeit!

Wir haben Grund zum Feiern – 
unsere Jubilare und Absolventen:
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Dirk Griesbach – Wirtschaftsjurist und Steuerfachangestellter am Standort Lüneburg

20 Jahre bei Dierkes Partner
Dirk Griesbach ist seit dem 1. August 1997 bei Dierkes Partner in Lüneburg und feiert 
damit sein 20. Jubiläum. So sieht eine Dierkes Partner-Erfolgsgeschichte aus: Nach seiner 
Ausbildung zum Steuerfachangestellten hielt er DP auch während seines Studiums als 
Werkstudent die Treue. Nach dem erfolgreichen Abschluss seines Studiums kehrte er als 
Wirtschaftsjurist an den Lüneburger Standort zurück. Bis heute ist er nicht nur fachlich 
ein geschätzter Kollege, sondern insbesondere auch aufgrund seiner über die Maßen 
vorhandenen EDV-Kenntnisse bei allen Kolleginnen und Kollegen sehr beliebt. 

Lieber Dirk/lieber Herr Griesbach: Herzlichen Glückwunsch zum 20. Jubiläum. Wir 
bedanken uns für die langjährige Treue und Ihre Arbeit bei Dierkes Partner – wir freuen 
uns sehr auf die nächsten 20 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit! 

Beate Lucht – Leitung Teamassistenz am Standort Lüneburg

25 Jahre bei Dierkes Partner 
Beate Lucht begann am 1. Juli 1992 ihre Karriere bei Dierkes Partner in Lüneburg: Als 
Assistentin der Geschäftsleitung übernahm sie nicht nur die Koordination, Organisation 
und Überwachung sämtlicher interner Prozesse bei Dierkes Partner, sondern darüber 
hinaus auch die stete Weiterentwicklung bestehender Prozessabläufe im Unternehmen. 
Seit einigen Jahren ist sie als Teamleiterin die Ansprechpartnerin für alle Belange der 
Lüneburger Kolleginnen und Kollegen und unterstützt mit ihrem Team alle am Empfang 
und im Backoffice anfallenden Tätigkeiten. Auch nach 25 Jahren stellt sie sich immer 
noch jeden Tag mit Spaß und Engagement den Herausforderungen des Tages. 

Liebe Beate/liebe Frau Lucht, wir gratulieren herzlich zum 25. Jubiläum und bedanken 
uns für den Einsatz und die langjährige Treue. DP ohne Dich ist nicht vorstellbar und wir 
freuen uns auf viele weitere Jahre.
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Maria Haan – Teamassistentin am Standort Hamburg-City

20 Jahre bei Dierkes Partner 
Eigentlich hatte sie ihren Traumjob schon verwirklicht – Lehrerin. Aber die Zeiten in 
ihrem Heimatland waren von politischen Unruhen und Kämpfen gezeichnet und die 
Familie floh nach Deutschland, dem Land ihrer Vorfahren. Das Studium wurde nicht 
anerkannt und so kam Maria Haan nach einer Umschulung zu Dierkes Partner. Schnell 
entwickelte sie hier eigene Vorstellungen von internen Abläufen und arbeitete sich in 
allerlei technische Geräte ein. Heute ist sie kaum noch wegzudenken aus unserem 
Büroalltag. Und wenn wir junge Praktikanten oder Schüler im Haus haben, strahlen ihre 
Augen besonders.

Liebe Frau Haan, liebe Maria, wir sind dankbar, dass du nun seit 20 Jahren für uns da 
bist. DANKE für deinen Einsatz und deine Loyalität.

Angelika Brinkmann – Teamassistentin am Standort Hamburg-City

10 Jahre bei Dierkes Partner
Angelika Brinkmann schafft etwas, das noch keiner hier vollbracht hat: Sie ging zum 1. 
August in Rente und doch durften wir am 18. August ihr 10. Jubiläum feiern. Wir konnten 
uns einfach noch nicht voneinander trennen und so bleibt uns ihre fröhliche Anwesenheit 
und fachliche Kompetenz – in zeitlich reduzierter Form – erhalten. 10 Jahre, in denen 
sie fachlich und menschlich ein wichtiger Teil der DP-Familie geworden ist.

Liebe Frau Brinkmann, liebe Angelika. DANKE für deine Energie und Präsenz in den 10 
Jahren. Wir hoffen, du bleibst noch ein bisschen …

Sina Schmidt – Steuerberaterin am Standort Hamburg-City

10 Jahre bei Dierkes Partner 
Vor 10 Jahren fing es an – ganz klassisch mit einer Ausbildung zur Steuerfachange-
stellten. Es folgte ein duales BWL-Studium mit dem Schwerpunkt Steuern und 
Prüfungswesen in Berlin. Die bereits in der Ausbildung gewonnene Praxis verschaffte 
ihr hierbei Pluspunkte. Mandatsbetreuung mit all ihren Facetten macht ihr viel Spaß und 
die fachliche Kompetenz konnte sie in der praktischen Arbeit gut anwenden. Zu ihrem 
10. Jubiläum belohnte Sina Schmidt sich, ihre Mandanten und Dierkes Partner mit dem 
Titel „Steuerberaterin“.

Liebe Frau Schmidt, liebe Sina, all die Jahre kennen wir dich als fröhliche, hilfsbereite und 
hoch motivierte Kollegin. Wir sagen DANKE für deine Treue und dein Engagement und 
freuen uns auf viele weitere Jahre mit dir!

Verena Kaiser – Steuerfachwirtin am Standort Hamburg-Harburg

20 Jahre bei Dierkes Partner 
Verena Kaiser kam im letzten Jahr durch die Fusion zwischen Dierkes Partner und Herbert 
Schulte zu uns. Und schon Jahre zuvor hatte sie mehrere Umstrukturierungen in ihrer 
Lernkanzlei miterlebt. Aber für die flexible Steuerfachwirtin ist das alles kein Problem. 
Schnell findet sie sich in neuen Strukturen zurecht. Die Kollegen und Mandanten schätzen 
ihre professionelle, zuverlässige und freundliche Art.

Liebe Frau Kaiser, liebe Verena, wir freuen uns, dass du nun zur DP-Familie gehörst 
und bedanken uns für deine Flexibilität und Treue!
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